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Gesetz 
vom 5. Dezember 2024 

über die Abänderung des 
Pensionsfondsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 9. November 2018 betreffend die Aufsicht über Ein-
richtungen der betrieblichen Altersversorgung (Pensionsfondsgesetz; 
PFG), LGBl. 2018 Nr. 464, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 104 Abs. 4 bis 8 

4) Die FMA hat Bussen nach Abs. 3 gegen juristische Personen zu ver-
hängen, wenn die Übertretungen im Geschäftsbetrieb und im Rahmen des 
Zwecks der juristischen Person (Anlasstaten) durch natürliche Personen 
begangen werden, die entweder allein oder als Mitglied des Leitungsor-
gans der juristischen Person gehandelt haben und die eine Führungsposi-
tion innerhalb der juristischen Person innehaben, aufgrund derer sie: 
a) befugt sind, die juristische Person nach aussen zu vertreten; 
b) Kontrollbefugnisse in leitender Stellung ausüben; oder 
c) sonst massgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung der juristischen 

Person ausüben. 
 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 92/2024 und 125/2024 
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5) Für Übertretungen nach Abs. 3, welche von Mitarbeitern der juris-
tischen Person, wenngleich nicht schuldhaft, begangen werden, ist die ju-
ristische Person auch dann verantwortlich, wenn die Übertretung dadurch 
ermöglicht oder wesentlich erleichtert worden ist, dass die in Abs. 4 ge-
nannten Personen es unterlassen haben, die erforderlichen und zumutba-
ren Massnahmen zur Verhinderung derartiger Anlasstaten zu ergreifen. 

6) Die Verantwortlichkeit der juristischen Person für die Anlasstat und 
die Strafbarkeit der in Abs. 4 genannten Personen oder von Mitarbeitern 
nach Abs. 5 wegen derselben Tat schliessen einander nicht aus. Die FMA 
kann von der Bestrafung einer natürlichen Person absehen, wenn für die-
selbe Verletzung bereits eine Busse gegen die juristische Person verhängt 
wird und keine besonderen Umstände vorliegen, die einem Absehen von 
der Bestrafung entgegenstehen. 

7) Bei fahrlässiger Begehung werden die Strafobergrenzen nach Abs. 1 
bis 3 auf die Hälfte herabgesetzt. 

8) Für die Veröffentlichung rechtskräftig verhängter Strafen und Bus-
sen gilt Art. 96 sinngemäss. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Re-
ferendumsfrist am 1. März 2025 in Kraft, andernfalls am Tag nach der 
Kundmachung. 


